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Dr. Olaf Kropp*

Wann ist ein Abfall gefährlich? – Neues zur Abfall-
einstufung

I. Einführung

Abfälle sind entweder gefährlich oder nicht gefährlich. Auf-
grund eines erhöhten Gefährdungspotenzials für die Um-
welt und die menschliche Gesundheit stellt die Richtlinie
2008/98/EG über Abfälle (AbfRL) an gefährliche Abfälle
strengere Anforderungen als an andere Abfälle, um mögli-
che nachteilige Auswirkungen auf die genannten Schutzgü-
ter infolge einer unangemessenen Bewirtschaftung der Ab-
fälle zu unterbinden oder zumindest so weit wie möglich
zu beschränken. Aus diesem Grunde gelten spezielle Rege-
lungen zur Überwachung, Vermischung, Kennzeichnung,
getrennten Sammlung und Genehmigung sowie in Bezug
auf Inspektionen und Aufzeichnungen.1

In Umsetzung dieser Vorgaben unterliegen die Entsor-
gung und behördliche Überwachung von gefährlichen Ab-
fällen auchnachdemKreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)be-
sonderen Anforderungen:2 Gefährliche Abfälle aus privaten
Haushaltungen sind von den öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträgern getrennt zu sammeln; gemeinnützige oder ge-
werbliche Sammlungen sind unzulässig.3 Die Erzeuger und
Besitzer haben ggf. bestehende landesrechtliche Überlas-
sungs- oder Andienungspflichten zu beachten.4 Außerdem
bestehen Register- und Nachweispflichten.5 Gefährliche Ab-
fälle dürfen prinzipiell nur mit einer Erlaubnis gesammelt,
befördert, gehandelt und gemakelt werden.6 Betreiber von
Anlagen, in denen regelmäßig gefährliche Abfälle anfallen,
müsseneinenAbfallbeauftragtenbestellen.7Darüberhinaus
knüpfen zahlreiche weitere Regelungen im untergesetzli-
chen Regelwerk zum KrWG sowie in abfallrechtlichen Son-
dergesetzen an den Begriff des gefährlichen Abfalls an. Für
Anlagen, in denen solcheAbfälle entsorgtwerden, gelten zu-

dem spezielle immissionsschutzrechtliche Vorschriften8

und ggf. ist bei neuen Vorhaben eine Umweltverträglich-
keitsprüfung notwendig.9 Auch besteht eine Verknüpfung
des Begriffs der gefährlichen Abfälle mit den Stoffkategori-
en der 12. BImSchV (Störfall-Verordnung), die regelt, ob ei-
ne Anlage oder ein Betrieb aufgrund der vorhandenen Ab-
fälle unter den Geltungsbereich dieser Verordnung fällt (un-
ten IV.4.). Schließlich ist der Begriff auch in anderen Rechts-
bereichen von Relevanz, etwa im Rahmen der Umweltsta-
tistik10 oder im Hinblick auf die gefahrstoff- sowie gefahr-
gutrechtlichen Kennzeichnungspflichten und Verpackungs-
vorgaben.11Undnichtzuletztunterliegtdiegrenzüberschrei-
tende Verbringung von gefährlichen – und auch von be-
stimmtennicht gefährlichen–Abfällen einemVerfahrender
vorherigen schriftlichen Notifizierung und Zustimmung.12

Für eine umwelt- und gesundheitsverträgliche Abfallbe-
wirtschaftung von der Abfallentstehung bis zur finalen Ent-
sorgung sowie zur Erfüllung der rechtlichen Vorgaben ist
es essentiell zu wissen, unter welchen Umständen ein Ab-
fall als gefährlich einzustufen ist.13 Dabei obliegt die Ab-
falleinstufung in erster Linie dem Abfallerzeuger bzw. -be-
sitzer. Er haftet für die Folgen einer möglichen Falschdekla-
ration. Die vorsätzliche oder fahrlässige Einstufung eines
objektiv gefährlichen Abfalls als nicht gefährlich kann z.B.
Bußgeld- oder Strafverfahren nach sich ziehen, etwa wenn
infolge der falschen Zuordnung die für gefährliche Abfälle
erforderlichen Nachweise nicht oder nicht ordnungsgemäß
geführt werden14 oder wenn gefährliche Abfälle aufgrund
der Falschdeklaration außerhalb einer dafür zugelassenen
Anlage oder unterwesentlicherAbweichung von einemvor-
geschriebenen oder zugelassenen Verfahren entsorgt wer-
den.15Die vomAbfallerzeuger/-besitzer vorgenommeneZu-

* Der Verfasser ist Geschäftsführer der SAM Sonderabfall-Management-
Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH und Sprecher der Arbeitsgemein-
schaft der Sonderabfall-Entsorgungs-Gesellschaften der Länder (AGS),
Mainz.

1 14. Erwägungsgrund sowie Art. 17 bis 20 sowie Art. 25 Abs. 2, Art. 34
Abs. 1 und Art. 35 AbfRL.

2 § 48 S. 1 KrWG.

3 § 17 Abs. 2 S. 2, § 20 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 KrWG.

4 § 17 Abs. 4 KrWG.

5 §§ 49 bis 52 KrWG i.V.m. der Nachweisverordnung (NachwV).

6 § 54 KrWG i.V.m. der Anzeige- und Erlaubnisverordnung (AbfAEV).

7 § 59 Abs. 1 KrWG i.V.m. der Abfallbeauftragtenverordnung (AbfBeauf-
trV).

8 Nr. 8 des Anhangs 1 zur 4. BImSchV.

9 Nr. 8 der Anlage 1 zumGesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVPG).

10 § 4 Nr. 1 Umweltstatistikgesetz (UStatG).

11 Wegen der Verknüpfung der abfallrechtlichen Einstufungskriterien mit
dem Chemikalienrecht (unten II.2.) handelt es sich bei gefährlichen Ab-
fällen regelmäßig um Gefahrstoffe. Dann sind die Kennzeichnungs-
pflichten nach Nr. 4.6.3 der TRGS 201 zu beachten. Zudem können ge-
fährliche Abfälle Gefahrgüter sein, sodass für den Abfalltransport – ne-
ben der abfallrechtlichen Kennzeichnungspflicht („A-Schild“, § 55
KrWG) – eine korrekte Gefahrgutkennzeichnung erforderlich ist.

12 Art. 3 Abs. 1 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 über die Ver-
bringung von Abfällen (VVA).

13 Kommission, Technischer Leitfaden zur Abfalleinstufung, Abl. 2018 C
124, S. 1, Nr. 1.1.

14 § 69 Abs. 2 Nr. 12 KrWG.

15 § 326 Abs. 1 Strafgesetzbuch (StGB).
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ordnung unterliegt zudem der Überwachung durch die zu-
ständige Behörde.16

II. Einstufungsvorgaben im Europa- und
Bundesrecht

Das EU-Recht unterscheidet zwischen den Definitionen der
Begriffe „Abfall“ und „gefährlicher Abfall“ einerseits17 so-
wie einem Abfallverzeichnis, das von der Kommission
durch einen delegierten Rechtsakt bekanntzugeben ist, an-
dererseits.18 Das im Jahr 2000 – seinerzeit noch auf der Ba-
sis anderer Vorschriften19 – erlassene einheitliche europäi-
sche Abfallverzeichnis20 wurde bis heute mehrfach fortge-
schrieben21 und bildet europaweit die Grundlage für die
Klassifizierung und Einstufung von Abfällen. Die Aufnah-
meeinesStoffesoderGegenstandes indasAbfallverzeichnis
bedeutet allerdings nicht, dass er zwingend als Abfall einzu-
stufen ist. Maßgeblich ist vielmehr, ob die Abfalldefinition
erfüllt ist.22 Gleiches gilt für die Gefährlichkeit des Abfalls.
Das Abfallverzeichnis schließt zwar auch gefährliche Abfäl-
le ein und ist insoweit verbindlich.23 Maßgeblich dafür, ob
im Einzelfall ein gefährlicher Abfall vorliegt, ist aber aus-
schließlich die entsprechende Definition. Danach sind Ab-
fälle dann gefährlich, wenn sie mindestens eine gefährliche
Eigenschaft im Sinne des Anhangs III der AbfRL aufwei-
sen.

Nach der deutschen Definition24 sind diejenigen Abfälle
gefährlich, die durch Rechtsverordnung oder aufgrund ei-
ner solchen Rechtsverordnung bestimmt worden sind; alle
übrigenAbfälle sindnicht gefährlich.Maßgeblich ist dieAb-
fallverzeichnis-Verordnung (AVV), mit der das europäische
Abfallverzeichnis im Maßstab 1:1 in das nationale Recht
übernommen wurde.

Sowohl nach EU-Recht als auch nach Bundesrecht sind
Abfälle, die im Abfallverzeichnis mit einem Sternchen (*)
gekennzeichnet sind, gefährlich.25 Die Kennzeichnung hat
– obgleich sie in abfallwirtschaftlichen Unterlagen (z.B. in

Nachweiserklärungen und Registern) kein notwendiger Be-
standteil des Abfallschlüssels ist – für die Bestimmung der
gefährlichenAbfälle konstitutiveWirkung.26Bei denmit ei-
nem Sternchen versehenen Abfallarten gilt eine Regel-
vermutung, dass die Abfälle die maßgeblichen gefahrenre-
levanten Eigenschaften nach Anhang III der AbfRL aufwei-
sen.27

1. Absolute Einträge

ImAbfallverzeichnis sind 230 der insgesamt 408mit einem
Sternchen gekennzeichneten Abfallarten aufgrund von Er-
fahrungswerten, die insbesondere durch die Herkunft der
Abfälle geprägt sind, ohneEinschränkungals gefährlich ein-
gestuft. Von den 434 Abfallarten ohne Sternchen sind 246
eindeutig nicht gefährlich. Die Kommission bezeichnet die-
se Einträge als „Absolut gefahrenrelevante Einträge (Abso-
lute hazardous, AH)“ bzw. als „Absolut nicht gefahrenrele-
vante Einträge (Absolute non-hazardous, ANH)“.28

Beispiel: Im Kapitel 13 („Ölabfälle und Abfälle aus flüssi-
gen Brennstoffen“) sind alle Ölabfälle absolut gefährlich.

In diesen Fällen bedarf es grundsätzlich keiner Prüfung
im Einzelfall, ob der Abfall eine oder mehrere gefahrenre-
levante Eigenschaften gemäß Anhang III der AbfRL auf-
weist.29 Durch die pauschalierende Vorgabe der Gefährlich-
keit bzw.Ungefährlichkeitwird einepraktikableAbfallüber-
wachung ermöglicht, weil über die Einstufung nicht auf der
Basis von Einzelanalysen für jeden konkreten Abfall geson-
dert entschiedenwerdenmuss.30Dabeiwird inKauf genom-
men, dass bestimmte Abfälle, die einer als gefährlich ge-
kennzeichneten Abfallart zugehören, möglicherweise keine
der in Anhang III genannten Eigenschaften haben, ohne be-
reits dadurch aus der Gefährlichkeit herauszufallen. Da in-
soweit die Möglichkeit einer abweichenden Einstufung im
Einzelfall besteht,31 ist der in der Regelvermutung liegende
Verlust an Einzelfallgerechtigkeit aus Gründen der Prakti-
kabilität gerechtfertigt.32

16 § 47 Abs. 1 S. 1 KrWG.

17 Art. 3 Nrn. 1 und 2 AbfRL.

18 Art. 7 AbfRL.

19 Dazu Kropp, AbfallR 2017, 22; ders., AbfallR 2015, 113 (114).

20 Entscheidung 2000/532/EG der Kommission vom 3.5.2000 zur Erset-
zung der Entscheidung 94/3/EG über ein Abfallverzeichnis gemäßArt. 1
Buchst. a der Richtlinie 75/442/EWG des Rates über Abfälle und der
Entscheidung 94/904/EG des Rates über ein Verzeichnis gefährlicher
Abfälle im Sinne von Art. 1 Abs. 4 der Richtlinie 91/689/EWG über
gefährliche Abfälle, ABl. L 226 S. 3.

21 Siehe die Entscheidung 2001/118/EG der Kommission vom 16.1.2001,
ABl. L 47 S. 1, die Entscheidung 2001/119/EG der Kommission vom
22.1.2001, ABl. L 47 S. 32, die Entscheidung 2001/573/EG des Rates
vom 23.7.2001, ABl. L 203 S. 18, und den Beschluss 2014/955/EU der
Kommission vom 18.12.2014, ABl. L 370 S. 44; dazu Kropp, AbfallR
2015, 113 (115 ff.).

22 Art. 7 Abs. 1 S. 4 und 5 AbfRL.

23 Art. 7 Abs. 1 S. 2 und 3 AbfRL.

24 § 3 Abs. 5 i.V.m. § 48 KrWG.

25 Nr. 2 S. 1 des Abschnitts „Bewertung und Einstufung“ im Anhang der
Entscheidung 2000/532/EG und § 3 Abs. 1 AVV.

26 Debus, in: Schmehl/Klement, GK-KrWG, 2. Aufl. 2019, § 48 Rn. 14.

27 § 3 Abs. 2 S. 1 AVV.

28 Kommission, Fn. 13, Nr. 3.1.2 und Anhang 1 Tabelle 2.

29 Dippel, in: Schink/Versteyl, KrWG, 2. Aufl. 2016, § 48 Rn. 4; Gieseke,
in: Jarass/Petersen, KrWG, 2. Aufl. 2022, § 48 Rn. 6.

30 So auch Rüdiger, in: v.Lersner/Wendenburg/Kropp/Rüdiger, Recht der
Abfall- und Kreislaufwirtschaft (RdA), § 48 KrWGRn. 37; Jacobj, in: Ver-
steyl/Mann/Schomerus, KrWG, 4. Aufl. 2019, § 48 Rn. 6.

31 Art. 7 Abs. 3 AbfRL und § 3 Abs. 3 S. 1 AVV.

32 Vgl. OVGNordrhein-Westfalen, Urteil vom 30.11.2005 – 8 A 1315/04,
ZUR 2006, 211 (213).
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2. Spiegeleinträge

Neben den imAbfallverzeichnis absolut als nicht gefährlich
und den absolut als gefährlich gekennzeichneten Abfallar-
ten gibt es 366 sog. Spiegeleinträge, nämlich 178 für gefähr-
liche und 188 für nicht gefährliche Abfallarten.33 Die Kom-
mission bezeichnet diese Einträge als gefahrenrelevante
Spiegeleinträge (Mirror hazardous, MH) bzw. als nicht ge-
fahrenrelevante Spiegeleinträge (Mirror non-hazardous,
MNH).34 Hier muss die Einstufung im Einzelfall auf der
Grundlage der in Anhang III der AbfRL genannten gefah-
renrelevanten Eigenschaften erfolgen.35

Bei Spiegeleinträgen gibt es (mindestens) eine Abfallart
mit einem Sternchen und (mindestens) eine Abfallart ohne
Sternchen. Spiegeleintrag ist daher die Bezeichnung für
paarweise imAbfallverzeichnis aufgeführteAbfallarten, die
einander spiegelbildlich zugeordnet sind und deren Be-
zeichnungen sich nur durch den speziellen oder allgemei-
nen Hinweis auf im Abfall enthaltene gefährliche Stoffe
oder Bestand- bzw. Bauteile oder auf gefährliche Eigenschaf-
ten unterscheiden. Häufig – aber nicht immer – können
Spiegeleinträge an der Formulierung „mit Ausnahme der in
… genannten“ erkannt werden.

Bei den Spiegeleinträgen sind drei Kategorien zu unter-
scheiden:36

– Kategorie 1: Alternative Einträge, bei denen die Zuord-
nung des Abfalls zu den korrespondierendenAbfallarten
von einem allgemeinen Hinweis auf die Gefährlichkeit
abhängig ist.Häufigwird bei diesenSpiegeleinträgen auf
gefährliche Stoffe37 abgestellt.
Beispiel: 17 05 03* („Boden und Steine, die gefährliche
Stoffe enthalten“) und 17 05 04 („Boden und Steine mit
Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen“).

– Kategorie 2: Alternative Einträge, bei denen die Zuord-
nung des Abfalls zu den korrespondierendenAbfallarten
davon abhängig ist, ob der Abfall bestimmte, in der Ab-
fallbezeichnung genannte Inhaltsstoffe enthält oder
nicht.
Beispiel: 16 01 11* („asbesthaltige Bremsbeläge“) und 16
01 12 („Bremsbelägemit Ausnahme derjenigen, die unter
16 01 11 fallen“).

– Kategorie3:Einträge, die einenmultiplenBezugaufmeh-
rere korrespondierende Abfallarten aufweisen. Hier ist
die Zuordnung abhängig von der spezifischen Abfallher-
kunft oder bestimmten Abfalleigenschaften sowie den
enthaltenen gefährlichen Stoffen.
Beispiel: 06 03 11* („feste Salze und Lösungen, die Cya-
nid enthalten“) und 06 03 13* („feste Salze und Lösungen,
die Schwermetalle enthalten“) sowie 06 03 14 („feste Sal-
ze und Lösungenmit Ausnahme derjenigen, die unter 06
03 11 und 06 03 13 fallen“).

Auch imFalle solcher Spiegeleinträge besteht grundsätzlich
eine Vermutung dafür, dass diemit einem Sternchen als ge-
fährlich gekennzeichnete Abfallart gefahrenrelevante Ei-

genschaften aufweist. Allerdings muss hier im Einzelfall
entschieden werden, ob der konkrete Abfall aufgrund sei-
ner spezifischen Beschaffenheit tatsächlich der gefährli-
chenAbfallart odernichtvielmehreinemnichtgefährlichen
Spiegeleintrag zuzuordnen ist.38 Da sich die Gefährlich-
keitseinstufung immer auf den Abfall als Ganzes bezieht,
kommt es bei Gemischen auf das ganze Haufwerk, den gan-
zen Inhalt eines Containers, die ganze Ladung eines Lkw
etc. an und nicht auf die einzelnen Bestandteile des Ge-
mischs.39

Nach der Rechtsprechung des EuGH bedeutet diese Sys-
tematik, dass der Abfallerzeuger/-besitzer bei Spiegeleinträ-
gen immer durch Probenahmeund chemischeAnalyse oder
andere anerkannte Prüfungen positiv feststellen muss, ob
sein Abfall gefahrenrelevante Eigenschaften aufweist oder
nicht, wobei nach dem umweltrechtlichen Prinzip der Vor-
sorge40 der gefährliche Spiegeleintrag zu wählen ist, wenn
eine entsprechende Prüfung aus vom Erzeuger bzw. Besit-
zer nicht zu vertretenden Gründen praktisch unmöglich
ist.41 Für die Feststellung gefahrenrelevanter Eigenschaften
benötigt derAbfallerzeuger/-besitzer entweder selbst ein ab-
fall- und chemikalienrechtliches Grundwissen und -ver-
ständnis oder eine entsprechende Unterstützung durch
fachkundige Dritte (z.B. Labore).42 Zu beachten ist dabei,
dass die Probenahme in der Kette „Probenahme/Probenauf-
bereitung/Analytik“ das größte Fehlerpotenzial bietet und
gemäß dem sog. Fehlerfortpflanzungsgesetz den Gesamt-
fehler dominiert,43 weshalb bereits die Probenahme durch
einen sach- und fachkundigen Probenehmer erfolgenmuss,
der die einschlägigen Probenahmevorschriften kennt und

33 Kommission, Fn. 13, Nr. 3.1.2 und Anhang 1 Tabelle 2. Der Nationale
Normenkontrollrat nennt hingegen 378 Spiegeleinträge; S. 2 der Anla-
ge zum RegE vom 12.8.2015 für eine Verordnung zur Umsetzung der
novellierten abfallrechtlichen Gefährlichkeitskriterien, BR-Drucks.
340/15. Denn je nach Zählweise und Zuordnung der Abfallarten („Paar-
bildung“) kann sich eine abweichende Anzahl von Spiegeleinträgen er-
geben.

34 Kommission, Fn. 13, Nr. 3.1.2 und Anhang 1 Tabelle 2.

35 Kommission, Fn. 13, Nr. 3.2 und Anhang 1 Tabelle 2.

36 Vgl. auch Kommission, Fn. 13, Anhang 1 Tabelle 2.

37 I.S.v. Nr. 1 des Abschnitts „Begriffsbestimmungen“ im Anhang der Ent-
scheidung 2000/532/EG bzw. Nr. 1.1 der Einleitung zur Anlage der
AVV.

38 Vgl. Nr. 2, 1. und 6. Spiegelstrich, des Abschnitts „Bewertung und Ein-
stufung“ im Anhang zur Entscheidung 2000/532/EG sowie Nrn. 2.2.1
und 2.2.6 der Einleitung zur Anlage der AVV.

39 Franßen/Bongartz, AbfallR 2018, 219 (220 f.).

40 Art. 191Abs. 2 S. 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union (ABl. 2010 C 83, S. 47).

41 EuGH, Urteil vom 28.3.2019 – Rs. C‑487/17 bis C‑489/17, Rn. 40, 54,
60 ff., AbfallR 2019, 166 f. (Ls.); in diesem Sinne auch Kommission,
Fn. 13, Nr. 3.2.1.

42 RegE vom 12.8.2015, Fn. 33, BR-Drucks. 340/15, S. 18 f.

43 Wuttke, in: Kurth/Oexle, Handbuch der Kreislauf- und Rohstoffwirt-
schaft, 2013, Kz. 2 Rn. 35; vom „Märchen der repräsentativen Abfall-
probe“ spricht Thomanetz, MuA 2002, 136 ff.
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beachtet.44 Die Analytik ist sodann von unabhängigen, ak-
kreditierten oder zugelassenen Untersuchungsstellen nach
anerkannten und genormten Grundsätzen durchzuführen
und muss alle für den jeweiligen Abfall relevanten Inhalts-
stoffe und Parameter berücksichtigen.45 Die gesamte Prü-
fung und Zuordnung hat dabei unabhängig vom vorgesehe-
nen Entsorgungsweg, d.h. unabhängig von der Genehmi-
gung der Entsorgungsanlage, sowie unabhängig davon zu
erfolgen, ob der Abfall verwertet oder beseitigt werden soll.

3. Gefahrenrelevante Eigenschaften HP1 bis
HP15

Die vor allem für Spiegeleinträge relevanten gefahrenrele-
vanten Eigenschaften sind in Anhang III der AbfRL in die
Kategorien HP1 bis HP15 unterteilt.46 Für jede Eigenschaft
existiert zunächst eine Begriffsbestimmung, sodann folgen
spezifische Aussagen zur Einstufung. Die maßgeblichen
Kriterien sind zudem bei HP1 bis HP3, HP5 bis HP7, HP10
bis HP11 und HP15 in einer Tabelle dargestellt.

Da es sich bei Abfällen meist nicht im Sinne des Chemi-
kalienrechtsumreineStoffe47, sondernumGemische48han-
delt, gibt Anhang III der AbfRL für die Eigenschaften HP4
bis HP8, HP10, HP11, HP13 und HP14 bestimmte Konzen-
trationsgrenzen vor. Nach der Devise „Die Dosis macht das
Gift“49 gilt einAbfall erst dann als gefährlich,wenndie Sum-

me der in dem Abfall enthaltenen gefährlichen Stoffe eine
der vorgegebenen Konzentrationsgrenzen erreicht oder
überschreitet. Maßgeblich für die Gefährlichkeit der Stoffe
sind die Gefahrenklasse- und Gefahrenkategorie-Codes so-
wieGefahrenhinweis-Codes des europäischenChemikalien-
rechts, nämlich derVerordnung (EG)Nr. 1272/2008 über die
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen
und Gemischen (CLP-VO). Mit den darauf bezogenen Pro-
zentsätzen sindGewichtsprozente undnicht etwaVolumen-
prozente gemeint. Lediglich für gasförmige Gemische sind
Konzentrationsgrenzen in Volumenprozent maßgeblich.50

Beim Gewicht kommt es auf den Zustand des Abfalls zum
Zeitpunkt der Einstufung, d.h. auf das Frischgewicht des
Abfalls, an. Analysewerte, die auf der Grundlage der Tro-
ckenmasse erlangt werden, müssen im Hinblick auf den
Feuchtigkeitsgehalt des Abfalls berichtigt werden, um zu er-
mitteln, in welcher Konzentration der Stoff im ursprüngli-
chen Abfall enthalten war.51

Beispiel: Ein Container mit Bauabfällen enthält geringe
Mengen an asbesthaltigen Baustoffen. Asbest ist chemika-
lienrechtlich u.a. der Gefahrenklasse „Carc. 1A“ mit dem Ge-
fahrenhinweis H350 zugeordnet.52 Stoffe, die diesen Gefah-
renhinweis enthalten, begründen nach Anhang III der
AbfRL ab einer Konzentration im Abfall von 0,1 Gew.-% die
gefahrenrelevante Eigenschaft HP7 „karzinogen“. Danach
sind die Bauabfälle gefährlich, wenn der Asbestanteil 0,1
Gew.-% oder mehr beträgt.

Eine Sonderregelung gilt für reine Metalllegierungen in
massiver Form. Weil hier – wie z.B. bei Nickel in Edelstahl
– die gefährlichen Stoffe in dieMatrix eingebunden und da-
her nicht biologisch verfügbar sind, gelten die Konzentrati-
onsgrenzen nur dann, wenn die Metalllegierung nicht
„rein“, sondern durch gefährliche Stoffe verunreinigt ist.53

In anderen Fällen spielt das Merkmal der biologischen
Verfügbarkeit von im Abfall enthaltenen gefährlichen Stof-
fen keine Rolle, weil die Abfallbewertung ausschließlich auf
der Basis der inhärenten gefährlichen Eigenschaften und
nicht anhand von Risikobetrachtungen zu erfolgen hat.
Gleichwohl bestimmt der 8. Erwägungsgrund, Satz 3, der
Rats-Verordnung (EU) 2017/997,54 dass bei der Durchfüh-
rung einer Prüfung zur Beurteilung der gefahrenrelevanten
Eigenschaft HP14 „ökotoxisch“ auch Art. 12 Buchst. b CLP-
VO und die Verfahren für seine Anwendung berücksichtigt
werden sollten. Dies betrifft eine auf geeigneter und zuver-
lässiger Datengrundlage getroffene Feststellung der fehlen-
den Bioverfügbarkeit von Stoffen oder Gemischen. Auf-
grund der Formulierung „sollten“ ist dies allerdings nicht
zwingend. Bis weitere EU-Leitlinien hierzu vorliegen, ob-
liegt es nach Ansicht der Kommission den Mitgliedstaaten,
im Einzelfall bezüglich HP14 über die Annehmbarkeit und
Auslegung von Ergebnissen aufgrund der ökotoxikologi-
schen Charakterisierung von Abfall anhand biologischer
Prüfungen sowie ggf. unter Berücksichtigung von Erwägun-
gen hinsichtlich der Bioverfügbarkeit und der Biozugäng-
lichkeit zu entscheiden.55

44 Vgl. hierzu etwa Anhang 4Nr. 1 und 2 der Deponieverordnung (DepV).
Zu weiteren Vorgaben für die Probenahme und die Probenvorbereitung
siehe Kommission, Fn. 13, Anhang 4.

45 Zur chemischen Analyse siehe Kommission, Fn. 13, Anhang 4 Nr. 4.2.

46 Näher Kropp, in: v.Lersner/Wendenburg/Kropp/Rüdiger, Recht der Ab-
fall- und Kreislaufwirtschaft (RdA), § 3 AVV Rn. 29 ff.; ders., AbfallR
2017, 22 (27 ff.).

47 Chemische Elemente und ihre Verbindungen in natürlicher Form oder
durch ein Herstellungsverfahren gewonnen; Art. 2 Nr. 7 CLP-VO.

48 Gemische oder Lösungen, die aus zwei oder mehr Stoffen bestehen;
Art. 2 Nr. 8 CLP-VO.

49 Lehrsatz des Paracelsus: „Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne Gift;
allein die Dosis machts, dass ein Ding kein Gift sei.“

50 Vgl. Nr. 2, 5. Spiegelstrich, des Abschnitts „Bewertung und Einstufung“
im Anhang zur Entscheidung 2000/532/EG sowie Nr. 2.2.5.2 der Einlei-
tung zur Anlage der AVV, jeweils i.V.m. Anhang VI, Ziff. 1.1.3.2, Anm. 1
und 5, der CLP-VO (siehe auch Ziff. 1.1.2.3 des Anhangs I zur CLP-VO).

51 Kommission, Fn. 13, Nr. 3.2.2.

52 Anhang VI, Teil 3, Tabelle 3.1 zur CLP-VO.

53 Nr. 2, 4. Spiegelstrich, des Abschnitts „Bewertung und Einstufung“ im
Anhang zur Entscheidung 2000/532/EGundNr. 2.2.4 der Einleitung zur
Anlage der AVV. Die nicht gefährlichen und gefährlichen Abfalllegie-
rungen sind dabei im Verzeichnis eigens aufgeführt; siehe die Gruppe
17 04 „Metalle (einschließlich Legierungen)“ sowie die Abfallart „Amal-
gamabfälle aus der Zahnmedizin“ (Abfallschlüssel 18 01 10*).

54 Verordnung (EU) 2017/997 des Rates vom 8.6.2017 zur Änderung von
Anhang III der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates in Bezug auf die gefahrenrelevante Eigenschaft HP14 „öko-
toxisch“, ABl. L 150 S. 1.

55 Kommission, Fn. 13, Anhang 3 Nr. 3.14.
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Ungeachtet dessen gelten in Bezug auf die Eigenschaften
HP4, HP6, HP8 und HP14 nach Anhang III der AbfRL sog.
Berücksichtigungsgrenzwerte.56 Bei der Prüfung, ob die
Summe der Konzentrationen aller für die jeweilige Eigen-
schaft maßgeblichen Einzelstoffe die insoweit vorgegebene
Konzentrationsgrenze erreicht oder überschreitet, werden
danach Einzelstoffe, die in einer Konzentration unterhalb
des jeweils geltenden Berücksichtigungsgrenzwerts vorlie-
gen, nicht berücksichtigt, also nicht mitgerechnet.

Beispiel: Enthält ein Abfall drei verschiedene Stoffe, die
jeweils für sich schwere Augenschädigungen verursachen
können (Gefahrenhinweis H318), in Einzelkonzentrationen
von 5,6 Gew.-%, 4,2 Gew.-% und 0,72 Gew.-%, so ist der Ab-
fall nicht gemäß der Eigenschaft HP4 als reizend einzustu-
fen, weil der Stoff mit der Konzentration von 0,72 Gew.-%
aufgrund des vorgegebenen Berücksichtigungsgrenzwertes
von 1 Gew.-% keine Rolle spielt und die Summe der beiden
anderen Stoffe mit 9,8 Gew.-% unter der Konzentrations-
grenze von 10 Gew.-% liegt.

Alternativ zur Abfalleinstufung anhand der (bekannten)
Konzentrationen von Stoffen im Abfall gemäß Anhang III
derAbfRL57 kanndie bei Spiegeleinträgennotwendige Fest-
stellung, ob der konkrete Abfall gefahrenrelevante Eigen-
schaften aufweist oder nicht, auch anhand bestimmter Prüf-
methoden erfolgen.58 Dabei sind Versuche am Menschen
verboten und Tierversuche dürfen nur durchgeführt wer-
den, wenn es keine Alternativen gibt, die eine angemesse-
ne Verlässlichkeit und Datenqualität bieten.59 Wurde eine
gefahrenrelevante Eigenschaft eines Abfalls sowohl durch
eine Prüfung als auch anhand der (bekannten) Konzentra-
tionen gefährlicher Stoffe gemäß Anhang III bewertet, so
sind die Ergebnisse der Prüfung ausschlaggebend.60

4. Sonderregelung für POP-haltige Abfälle

Eine Sonderregelung gilt für Abfälle, die persistente orga-
nische Schadstoffe (engl. persistent organic pollutants –
POP) enthalten. Die diesbezüglichen Vorschriften sind an-
gesichts des komplexenZusammenspiels zwischen europäi-
schem Abfallrecht, europäischem Chemikalienrecht und
deutschem Überwachungsrecht nur schwer zu verstehen,
weshalb künftig eine Vollzugshilfe der LAGA die abfallwirt-
schaftlich relevanten Regelungen darstellen und mit weite-
ren Informationen hinterlegen soll, um die Abfallwirt-
schaftsbeteiligten bei der Rechtsanwendung zu unterstüt-
zen.61

Die Sonderregelung betrifft sog. Alt-POP, d.h. diejenigen
POP, die zum Zeitpunkt des Beschlusses 2014/955/EU vom
18.12.2014, mit dem das europäische Abfallverzeichnis zu-
letzt geändert worden ist,62 bereits in Anhang IV der seiner-
zeit gültigenVerordnung (EG) 850/2004 über persistente or-
ganische Schadstoffe genannt waren und die heute in An-
hang IV der inzwischen geltenden Verordnung (EU)
2019/1021 über persistente organische Schadstoffe (POP-

VO) gelistet sind. Zwar regelt Anhang IV eigentlich die Fra-
ge, abwelchenKonzentrationsgrenzen POP imRahmen der
Abfallbewirtschaftung zerstört oder unumkehrbar umge-
wandeltwerdenmüssen.63 Jedoch sind die Grenzwerte nach
dem europäischen und deutschenAbfallverzeichnis bei Alt-
POP auch maßgeblich dafür, ob ein gefährlicher Abfall vor-
liegt.64 Hier gelten also nicht die allgemeinen Konzentrati-
onsgrenzen nach Anhang III der AbfRL, sondern spezielle
Grenzwerte. Dem liegt offenbar die Annahme zugrunde,
dass ein Abfall, der aufgrund enthaltener Alt-POP so kri-
tisch ist, dass er nur in einer bestimmten Art undWeise ent-
sorgt werden darf, auch als gefährlich angesehen werden
muss.

Beispiel: Für PCB liegt die Konzentrationsgrenze bei
50 mg/kg, sodass ein Abfall mit einem PCB-Gehalt von
50 mg/kg oder mehr gemäß der POP-VO mittels bestimm-
ter Verfahren so beseitigt werden muss, dass die PCB zer-
stört oder unumkehrbar umgewandeltwerden. Zugleich gilt
der Abfall bei einer PCB-Belastung größer 50 mg/kg als ge-
fährlich.

Diese Verknüpfung zwischen Anhang IV der POP-VO
und der Gefährlichkeitseinstufung ist jedenfalls bei einem
Abfall, dessen Alt-POP-Gehalt bei exakt der vorgegebenen
Konzentrationsgrenze liegt, misslungen.65

56 Vgl. Nr. 1 des Abschnitts „Bewertung und Einstufung“ im Anhang zur
Entscheidung 2000/532/EG sowie Nr. 2.1 der Einleitung zur Anlage der
AVV.

57 Nur bei HP4 bis HP8, HP10, HP11, HP13 und HP14.

58 Am Ende von Anhang III ist vorgegeben, dass sich die Prüfmethoden
nach der Verordnung (EG) Nr. 440/2008 und anderen CEN-Normen
oder international anerkannten Leitlinien richten; siehe auch Nr. 2,
2. Spiegelstrich, des Abschnitts „Bewertung und Einstufung“ im Anhang
zur Entscheidung 2000/532/EG und Nr. 2.2.2 der Einleitung zur Anla-
ge der AVV; dazu Kommission, Fn. 13, Anhang 3 Nr. 3.1.

59 Nr. 2, 2. Spiegelstrich, des Abschnitts „Bewertung und Einstufung“ im
Anhang zur Entscheidung 2000/532/EGundNr. 2.2.2 der Einleitung zur
Anlage der AVV, jeweils i.V.m. Art. 7 CLP-VO.

60 Nr. 1 des Abschnitts „Bewertung und Einstufung“ im Anhang zur Ent-
scheidung 2000/532/EG undNr. 2.1 der Einleitung zur Anlage der AVV.

61 Siehe dazu LAGA, Vollzugshilfe zur Umsetzung der abfallrechtlichen
Vorgaben der EU-POP-Verordnung, Entwurf vom 21.12.2022.

62 Fn. 21.

63 Art. 7 Abs. 2 S. 1 und Abs. 4 Buchst. a POP-VO.

64 Vgl. Nr. 2, 3. Spiegelstrich, des Abschnitts „Bewertung und Einstufung“
im Anhang zur Entscheidung 2000/532/EG und Nr. 2.2.3 der Einleitung
zur Anlage der AVV.

65 Art. 7 Abs. 4 Buchst. a der POP-VO macht die Art und Weise der Ab-
fallbehandlung davon abhängig, ob der POP-Gehalt in den Abfällen
„unter“ den Konzentrationsgrenzen liegt und verlangt somit ab Errei-
chen der Grenzen eine Zerstörung bzw. unumkehrbare Umwandlung
der POP. Demgegenüber richtet sich die Gefährlichkeit des Abfalls ge-
mäß Nr. 2, 3. Spiegelstrich, des Abschnitts „Bewertung und Einstufung“
im Anhang zur Entscheidung 2000/532/EG und Nr. 2.2.3 der Einleitung
zur Anlage der AVV danach, ob die Belastung „oberhalb“ der Konzen-
trationsgrenzwerte liegt. Soweit der POP-Gehalt genau bei der vorge-
gebenen Grenze liegt (z.B. bei exakt 50 mg/kg PCB), ist eine Zerstörung
bzw. unumkehrbare Umwandlung der POP notwendig, obgleich der
Abfall als nicht gefährlich gilt.
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Ungeachtet dessen ist die Ausklammerung von sog. Neu-
POP nicht konsequent. Abfälle mit POP, die erst ab 2015 in
Anhang IV aufgenommen worden sind, müssen zwar nach
der POP-VO ab Erreichen der jeweiligen Konzentrations-
grenze ebenfalls so verwertet oder beseitigt werden, dass
die POP zerstört oder unumkehrbar umgewandelt werden.
GleichwohlgeltendiediesbezüglichenPOP-Konzentrations-
grenzen nicht auch für die Einstufung der Abfälle als ge-
fährlich oder nicht gefährlich. Maßgeblich sind hier viel-
mehr wiederum die allgemeinen Konzentrationsgrenzen
des Anhangs III der AbfRL.

Beispiel: Für Hexabromcyclododecan (HBCD) wurde mit
Wirkung vom 30.9.2016 in der POP-VO ein Grenzwert von
1.000mg/kg (0,1 Gew.-%) festgelegt, der inzwischenmitWir-
kung vom 10.6.2023 auf 500mg/kg (0,05 Gew.-%) abgesenkt
wurde und von derKommission bis zum30.12.2027 imHin-
blick auf eine weitere Absenkung überprüft werden muss,
wobei dann der Grenzwert 200 mg/kg (0,02 Gew.-%) nicht
übersteigen darf.66Weil HBCD ein Neu-POP ist, ist die Kon-
zentrationsgrenze für die Gefährlichkeit von Abfällen ohne
Bedeutung; diese richtet sich ausschließlich nach An-
hang III der AbfRL. So ist bei HBCD-haltigem Dämmmate-
rial aus der Gebäudesanierung zwar regelmäßig der Grenz-
wert nach der POP-VO überschritten,67 jedoch werden die
für die Gefährlichkeit maßgeblichen Konzentrationsgren-
zen des Anhangs III nicht erreicht, weil diese etwa bei HP10
deutlich höher sind.68

Die im europäischen und deutschen Recht vorgenomme-
ne Differenzierung zwischen Alt-POP und Neu-POP führt
nicht nur zu einer unnötigen Komplexität der Abfalleinstu-
fung, sondern jedenfalls in Deutschland auch zu sehr diffe-
renzierten Überwachungsvorschriften: Ein Abfall, der Alt-
POP-Gehalte ab den in Anhang IV der POP-VO genannten
Konzentrationsgrenzen aufweist, ist gefährlich und deshalb
nachweispflichtig.69 Ein Abfall, der einen Neu-POP enthält,
ist nur dann als gefährlicher Abfall einzustufen und als sol-

cher nachweispflichtig, wenn er eine gefahrenrelevante Ei-
genschaft nach Anhang III der AbfRL aufweist, d.h. einen
dafür relevanten Stoff enthält und die jeweilige Konzentra-
tionsgrenze erreicht oder überschreitet. Sofern einAbfall ei-
nen Neu-POP im Konzentrationsbereich zwischen den
Grenzwerten nach Anhang IV der POP-VO und denjenigen
des Anhangs III der AbfRL enthält, ist der Abfall nicht ge-
fährlich. Um in solchen Fällen ebenso wie bei gefährlichen
Alt-POP-Abfällen die rechtskonforme Entsorgung gemäß
POP-VO im Rahmen einer standardisierten Nachweisfüh-
rungbehördlich überwachen zukönnen,wurde die POP-Ab-
fall-Überwachungs-Verordnung (POP-Abfall-ÜberwV) er-
lassen. Sie sieht seit dem 1.8.2017 eine Nachweisführung
auch für nicht gefährliche Neu-POP-Abfälle vor (§ 4), aller-
dings nur dann, wenn die Abfälle in den Anwendungsbe-
reich der Verordnung fallen (§ 2). Ist das nicht der Fall, kann
von der zuständigen Behörde allenfalls eine Nachweisfüh-
rung im Einzelfall angeordnet werden.70

III. EU-Leitfaden

Um das komplexe und kaum vollzugstaugliche Zusammen-
spiel der abfallrechtlichen Einstufungsvorgaben mit den
chemikalienrechtlichen Regelungen der CLP-VO und der
POP-VO europaweit für die abfallwirtschaftliche Praxis, d.h.
für die nationalen Behörden und die Abfallwirtschaftsbetei-
ligten, handhabbar zu machen, hat die Kommission einen
134-seitigen Leitfaden herausgegeben.71 Er enthält u.a. Aus-
führungen zum gesetzlichen Hintergrund (Kapitel 1 und 2)
sowie eine generelleAnleitung für dieAbfalleinstufung (Ka-
pitel 3).

Danach werden unterschiedlicheMöglichkeiten empfoh-
len, um herauszufinden, ob und wenn ja, welche gefährli-
chen Inhaltsstoffe im Abfall vorhanden sind: erstens Infor-
mationen vom Hersteller der Stoffe oder Gegenstände, aus
denen der Abfall entstanden ist (z.B. Sicherheitsdatenblät-
ter), zweitens genaue Kenntnisse über den Prozess, bei dem
der Abfall angefallen ist (auch hinsichtlich der verwendeten
Einsatzstoffe und entstandenen Zwischenprodukte), drit-
tens Abfallanalytik-Datenbanken der Mitgliedstaaten und
viertens eine Probenahme und Analytik des Abfalls. Dabei
heißt es, falls die Abfallzusammensetzung trotz alledemun-
klar und mit zumutbaren Mitteln keine weitere Klärung
möglich sei, müsse der Abfall als gefährlich eingestuft wer-
den.72

DieEinzelheitenzurAbfalleinstufung findensichsodann
in vier Anhängen. Dies betrifft etwa eine Liste aller Abfall-
arten mit einer Kennzeichnung, ob es sich um absolut ge-
fährliche Abfälle, absolut nicht gefährliche Abfälle oder um
Abfallartenmit Spiegeleinträgen handelt (Anhang 1Nr. 1.1).
Zu den hinsichtlich ihrer Einstufung besonderes problema-
tischen Verpackungsabfällen, Elektro- und Elektronikaltge-
räten, Altfahrzeugen, Gummi- und Kunststoffabfällen so-
wie zu bestimmten problematischen Inhaltsstoffen wie or-

66 Siehe die Verordnung (EU) 2022/2400 vom 23.11.2022 zur Änderung
der Anhänge IV und V der Verordnung (EU) 2019/1021 über persisten-
te organische Schadstoffe, ABl. L 317 S. 24.

67 Der Grenzwert bezieht sich bei Abfallgemischen wie z.B. einem Mate-
rialverbund von HBCD-haltigem Dämmstoff mit Putzschichten, Farb-
anstrichen, Klebstoffen etc. auf das gesamte Abfallgemisch und nicht
isoliert auf den enthaltenen HBCD-haltigen Dämmstoff; Grunow/Fran-
ßen, AbfallR 2017, 101 (103). Älteres expandiertes Polystyrol (EPS –
„Styropor“) enthält in der Regel etwa 7.000 mg/kg (0,7 Gewichts-%)
und älteres extrudiertes Polystyrol (XPS) ca. 15.000 mg/kg (1,5 Ge-
wichts-%) HBCD.

68 Die Konzentrationsgrenze für HP10 in Bezug auf den Gefahrenhinweis
H361 (Repr. 2) liegt bei 3 Gew.-% bzw. 30.000 mg/kg. Zur Eigenschaft
HP14 siehe Kropp, in: v.Lersner/Wendenburg/Kropp/Rüdiger, Recht der
Abfall- und Kreislaufwirtschaft (RdA), § 2 POP-Abfall-ÜberwV Rn. 35.

69 § 50 Abs. 1 KrWG i.V.m. der NachwV.

70 § 51 KrWG.

71 Fn. 13.

72 Kommission, Fn. 13, Nr. 3.2.1; ebenso EuGH, Fn. 41, Rn. 43, 60.
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ganische Schadstoffe (PAK, BTX etc.) und Asbest gibt es be-
sondere Informationen und Beispiele (Anhang 1 Nr. 1.3 und
1.4). Zudem werden die wichtigsten Datenquellen und In-
formationsgrundlagen für die chemische Einstufung von
Stoffen genannt (Anhang 2). Auch die gefahrenrelevanten
Eigenschaften HP1 bis HP15 werden ausführlich mit den
maßgeblichen Konzentrationsgrenzen und Berücksichti-
gungsgrenzwerten dargestellt (Anhang 3). Und schließlich
befasst sich ein Abschnitt mit der Probenahme und Analy-
tik (Anhang 4). Nach Nr. 4.2.1 dieses Anhangs wird aner-
kannt, dass der Abfallerzeuger/-besitzer oftmals nur Kennt-
nisse über die Elemente, nicht aber auch von den Verbin-
dungen hat, die im Abfall enthalten sind. Hier wird emp-
fohlen, für jede gefahrenrelevante Eigenschaft zu ermitteln,
welche Verbindungenmöglicherweise enthalten sein könn-
ten (z.B. aufgrund der chemischen Gegebenheiten bei dem
Prozess, in dem der Abfall angefallen ist) und sodann für
die einzelnen Elemente sog. Worst-Case-Verbindungen zu
identifizieren, die dann für die Bewertung gefahrenrelevan-
ter Eigenschaften berücksichtigtwerden. Zudemsei eine Er-
mittlung von Verbindungen dann nicht erforderlich, wenn
im Verzeichnis der harmonisierten Einstufungen in der
CLP-VO (Anhang VI Teil 3 Tabelle 3) für die betreffenden
Elemente ein „generischer Eintrag“ existiere, d.h. wenn
Sammeleinträge für einzelneVerbindungen existierenwür-
den (z.B. alle „Arsenverbindungen, soweit in diesem An-
hang nicht gesondert aufgeführt“, Indexnummer
033-002-00-5).

IV. Nationale Vollzugshilfen

Die Einstufung eines Abfalls erfordert genaue Kenntnisse
über die im Abfall enthaltenen Stoffe. Vielfach kommt es
dabei – insbesondere bei Schwermetallen – nicht auf die
Elemente, sondern auf die Verbindungen an. Für eine rich-
tige Abfalleinstufung sind daher imRegelfall umfangreiche
analytische Untersuchungen notwendig. Die diesbezügli-
chen Kosten sind im Zweifel höher als die Kosten für die
Entsorgung der Abfälle. Um die Untersuchungskosten im
Rahmen zu halten und den Abfallwirtschaftsbeteiligten
möglichst einfacheundpraktikable Einstufungskriterien an
die Hand zu geben, wurden in verschiedenen Vollzugshil-
fen der Bundesländer vereinfachte Beurteilungswerte fest-
gelegt, deren Überschreitung als „Faustformel“ den Ver-
dacht auf gefahrenrelevante Eigenschaften des Abfalls be-
gründet.73

Dabei handelt es sich nicht um „gesetzesmodifizierende“
Verwaltungsvorschriften, sondernumbloßeAuslegungshil-
fen, sodass es keiner näheren Betrachtung der verfassungs-
rechtlichen Kompetenzabgrenzung zwischen Bund und
Ländern bedarf.74 Denn die Vollzugshilfen erheben nicht
den Anspruch, abschließende und rechtsverbindliche Vor-
gaben für die Einstufung von Abfällen zu beinhalten. Sol-
cheVorgaben ergeben sich allein aus demeuropäischen und

deutschen Abfallrecht. Insoweit bleibt es dem Abfallerzeu-
ger/-besitzer unbenommen, die Zuordnung eines Abfalls,
für den es im Abfallverzeichnis Spiegeleinträge gibt, nicht
anhand der Beurteilungswerte, sondern auf der Grundlage
repräsentativer Probenahmen und umfassender Untersu-
chungen imHinblick auf dieGefährlichkeitsmerkmale nach
Anhang III derAbfRLvorzunehmen.Nachder EuGH-Recht-
sprechung ist er hierzu sogar verpflichtet.75 Soweit und so-
lange aber eine entsprechendeUntersuchung, etwa ausKos-
tengründen, nicht erfolgt, besteht im Falle einerÜberschrei-
tung der Beurteilungswerte ein Verdacht auf gefahrenrele-
vante Eigenschaften des Abfalls.

1. LAGA-Hinweise

ImMärz2019hatdieBund/Länder-ArbeitsgemeinschaftAb-
fall (LAGA)76 den Ländern einstimmig „Technische Hinwei-
se zur Einstufung von Abfällen nach ihrer Gefährlichkeit“77

zur Anwendung empfohlen. Damit sollte auch der zuvor
zum Teil unterschiedliche Vollzug in den Bundesländern78

vereinheitlicht werden. Die meisten Bundesländer haben
die 13-seitigen Hinweise in ihrem Vollzug eingeführt, z.B.
Baden-Württemberg79, Bayern80, Berlin81, Brandenburg82,
Hamburg83, Rheinland-Pfalz84 und Sachsen.85

Die Hinweise beinhalten neben einer Zusammenstel-
lung der für POP-haltige Abfälle geltenden Sonderregelun-

73 So auch Rüdiger, Fn. 30, Rn. 43. Nach Ansicht des OVG Nordrhein-
Westfalen, Urteil vom30.11.2005 – 8A 1315/04, ZUR2006, 211 (213),
konnten früher insbesondere die BMU-Hinweise zur Anwendung der
Abfallverzeichnis-Verordnung, BAnz Nr. 148a vom 9.9.2005, als An-
halt dienen.

74 Dies verkennen Nisipeanu/Scheier, AbfallR 2012, 66 (68 f.).

75 EuGH, Fn. 41, Rn. 40 ff., 54.

76 112. Sitzung am 27./28.3.2019, TOP 5.1.

77 Aktueller Stand: 9.2.2021; derzeit https://www.laga-online.de/
documents/technische-hinweise-zur-einstufung-von-abfaellen
-09022021_1613643797.pdf.

78 Zu früheren Vollzugshilfen des Bundes und der Länder siehe Kropp,
Fn. 46, Rn. 124 ff.

79 Schreiben des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
vom 14.6.2019, Az.: 8973.10/35.

80 Derzeit https://www.lfu.bayern.de/abfall/merkblaetter_vollzug/doc/
einstufung_abfaelle.pdf.

81 Vollzugshinweise zur Zuordnung von Abfällen zu den Abfallarten ei-
nes Spiegeleintrages in der Abfallverzeichnis-Verordnung vom
27.7.2020.

82 Vollzugshinweise zur Zuordnung von Abfällen zu den Abfallarten ei-
nes Spiegeleintrages in der Abfallverzeichnis-Verordnung vom
2.7.2020, ABl./20, S. 699.

83 Derzeit https://www.hamburg.de/gefaehrliche-abfaelle/12647898/
technische-hinweise/.

84 Derzeit https://lfu.rlp.de/de/bodenschutz-abfallwirtschaft/abfallwirtschaft
-stoffstrommanagement-neu/sonderabfallwirtschaft/einstufung/.

85 Schreiben des Sächsischen Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz,
Umwelt und Landwirtschaft vom 10.6.2021, Az.: 45-8639/1 0/1.
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gen sowie Festlegungen zum pH-Wert in Bezug auf HP4
und HP8 vor allem vereinfachte Konzentrationsgrenzwer-
te im Hinblick auf die gefahrenrelevanten Eigenschaften
HP5 bis HP7 sowie HP11, HP14 und HP15. Es handelt sich
für den Fall fehlender Kenntnisse über die im Abfall vorlie-
gendenEinzelverbindungenumMetallgehalte imFeststoff,
die auf der Grundlage der harmonisierten Einstufung rele-
vanter Metallverbindungen nach der CLP-VO festgelegt
wurden, sowie im Hinblick auf HP15 auch um aus dem De-
ponierecht für die Deponieklasse II abgeleitete Eluatwerte.
Dem liegt eine – widerlegliche – Worst-Case-Betrachtung
zugrunde, die auch von der Kommission empfohlen wird
(oben III.).

Beispiel: Ein Galvanikschlamm enthält ausweislich der
Analytik 16,5 Gew.-%Nickel. EineUntersuchung,welcheNi-
ckelverbindung vorliegt, wurde aus Kostengründen nicht
durchgeführt. In der CLP-VO sind Nickelverbindungen u.a.
mit den Gefahrenhinweisen H350i (Carc. 1A), H302 (Acute
Tox. 4) und H400 (Aquatic Acute 1) eingestuft. Die strengs-
te Einstufung ist H350i, aus der sich im Hinblick auf die ge-
fahrenrelevanteEigenschaftHP7„karzinogen“eineKonzen-
trationsgrenze von 0,1 Gew.-% ergibt. Davon ausgehend se-
hen die LAGA-Hinweise als worst-case-Klassifikation vor,
dass ein Abfall mit einem Nickelgehalt von 0,1 Gew.-% oder
mehr gefährlich ist. Dem Abfallerzeuger/-besitzer bleibt es
aber unbenommen, eine Einstufung seines Abfalls auf der
Grundlage einer umfassenden Untersuchung der im Abfall
vorliegenden Stoffe, einschließlich der Nickelverbindun-
gen, vorzunehmen und den Nachweis zu führen, dass kei-
ne gefahrenrelevanten Eigenschaften vorliegen.

2. Länderregelungen zu mineralischen Abfällen

Ausdrücklich unberührt von den LAGA-Hinweisen bleiben
die länderspezifischen Regelungen für mineralische Mas-
senabfälle im Hinblick auf HP14 „ökotoxisch“. In einigen
Bundesländern wie Berlin und Brandenburg86 sowie Nie-
dersachsen87 und Rheinland-Pfalz88wird bei solchen Abfäl-
len mit heterogener Belastung und hohem Massenaufkom-
men (z.B. Bodenaushub, Bauschutt) die Eigenschaft „gefähr-
lich für die terrestrische Umwelt“ im Sinne der gefahrenre-
levanten Eigenschaft HP14 (nur dann) verneint, wenn be-
stimmte Feststoffwerte und teilweise auch bestimmteEluat-
werte nicht überschritten werden.89

Bei den Feststoffwerten handelte es sich bis zum Inkraft-
treten der Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) um
die LAGA-Z2-Zuordnungswerte der Technischen Regeln für
dieVerwertungvonBodenmaterial (TRBoden).90DieseWer-
te hatten in erster Linie den Zweck, die schadlose und ord-
nungsgemäße Verwertung von mineralischen Abfällen in
technischen Bauwerken außerhalb von Deponien sicherzu-
stellen (z.B. Verfüllung von Abgrabungen, Nutzung im
Landschaftsbau). Dabei bildeten sie die Obergrenze für den
zulässigen Einbau unter definierten technischen Siche-
rungsmaßnahmen. Daraus wurde abgeleitet, dass ein Ab-
fall, der die Zuordnungswerte einhielt und deshalb etwa im
Straßenbau eingesetzt werden durfte, nicht gefährlich sein
konnte.Wenn ein Abfall hingegen selbst mit definierten Si-
cherungsmaßnahmen nicht außerhalb von Deponien ver-
wertet werden durfte, sprach vieles dafür, dass es sich nach
der gefahrenrelevanten Eigenschaft HP14 um einen gefähr-
lichen Abfall handelte.91 Dabei war ein wesentlicher An-
knüpfungspunkt, dass die Zuordnungswerte aufgrund der
zu betrachtenden Wirkungspfade insbesondere mit Blick
auf Gefahren für Boden und Grundwasser abgeleitet wor-
den waren und somit für die diesbezügliche Konkretisie-
rung geeignet erschienen.

Im Hinblick auf das Inkrafttreten der ErsatzbaustoffV
am 1.8.2023 haben die Bundesländer diese Einstufungs-
grundsätze angepasst. Maßgeblich sind nunmehr die Mate-
rialwerte der schlechtesten Materialklasse gemäß Anlage 1
der Verordnung. Gefährlich sind danach Böden oder mine-
ralische Bauabfälle, die aufgrund der Überschreitung dieser
Materialwertenicht außerhalbvonDeponien in technischen
Bauwerken verwertet werden dürfen. DieMaterialwerte ha-
ben zwar – ebenso wie zuvor die LAGA-Z2-Werte – den
Zweck, die schadloseundordnungsgemäßeVerwertungvon
mineralischen Abfällen außerhalb von Deponien sicherzu-
stellen. Hieraus lässt sich aber weiterhin eine widerlegliche
Vermutung ableiten, dass die Abfälle im Falle der Über-
schreitung derMaterialwerte jedenfalls unter demGesichts-
punkt der gefahrenrelevanten Eigenschaft HP14 gefährlich
für die terrestrische Umwelt bzw. das Grundwasser sind.92

Gegen diese Vorgehensweise wird teilweise eingewandt,
dass das Gefährlichkeitsmerkmal HP14 in Anhang III der
AbfRL abschließend in Bezug auf die aquatische Umwelt

86 Vgl. Nr. 3.2 und 3.3 der in Brandenburg und Berlin geltenden Vollzugs-
hinweise.

87 Erlass desNiedersächsischenMinisteriums für Umwelt und Klimaschutz
vom10.9.2010, Az.: 36-62810/100/4; dazuNisipeanu/Scheier, AbfallR
2012, 66 ff.; Kropp, AbfallR 2012, 120 ff.

88 Schreiben desMinisteriums fürUmwelt, Forsten undVerbraucherschutz
(MUFV) vom 12.10.2009, Az.: 107-89 22-09/2009-1#2, bzgl. belaste-
tem Boden und Bauschutt; vgl. auch das Schreiben vom 12.12.2006,
Az.: 1074 – 89 222-09.

89 Siehe dazu auch Kropp, AbfallR 2012, 120 ff.

90 LAGA, Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen
Abfällen – Teil II: Technische Regeln für die Verwertung – 1.2: Boden-
material (TR Boden), Stand: 5.11.2004; vgl. auch Teil I: Allgemeiner
Teil, Stand: 6.11.2003, veröffentlicht als Mitteilung 20 der LAGA; im
Einzelnen und zur LAGA-Mitteilung 20 im Lichte des „Tongruben“-Ur-
teils des BVerwG vom 14.4.2005 – 7 C 26.03, NVwZ 2005, 954 (956),
siehe Bertram, AbfallR 2009, 297 (300 ff.). Die TR Boden war im Jahr
2004 von der LAGA verabschiedet und von der Umweltministerkonfe-
renz (UMK) zur Kenntnis genommen worden; 63. UMK am
4./5.11.2004, TOP 24. Gleichzeitig hat die Mehrheit der Länder per
Protokollnotiz erklärt, sie werde die TR Boden in den Ländern veröf-
fentlichen und in den Vollzug übernehmen.

91 Siehe Fn. 88.

92 So in Rheinland-Pfalz Schreiben desMinisteriums für Klimaschutz, Um-
welt, Energie undMobilität vom11.1.2023, Az. 6520#2022/0009-1401
7.001. Zusätzliche, nur im Verdachtsfall zu bestimmende Feststoffwer-
te gelten danach für LHKW, Tributylzinn-Kation und Asbest.
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(Oberflächengewässer) und Gefährdungen der Ozonschicht
durchKonzentrationsgrenzendefiniert sei.93Da es hinsicht-
lich anderer Schutzgüter (terrestrische Umwelt und Grund-
wasser) nicht spezifiziert sei, dürfe es insoweit bei der Ein-
stufung eines Abfalls auch nicht berücksichtigt werden.94

Das würde allerdings zu unzutreffenden Ergebnissen füh-
ren. Denn dann würde bei Abfällen, welche die Gefähr-
dungsmerkmale HP1 bis HP13 und HP15 nicht erfüllen und
auch keine Gefahr für Oberflächengewässer und die Ozon-
schicht darstellen, deren Gefährdungspotenzial für die ter-
restrische Umwelt oder das Grundwasser aber nicht einmal
ansatzweise untersucht wurde, der Grundsatz gelten: Was
nicht mit Sicherheit gefährlich ist, ist als nicht gefährlich
einzustufen. Dies würde aber dem umweltrechtlichen Vor-
sorge- und Vorbeugeprinzip widersprechen.95 Gerade beim
unsachgemäßen Umgang mit Abfällen besteht die Gefahr,
dass die terrestrische Umwelt oder das Grundwasser Scha-
den nimmt. Auch ist die gefahrenrelevante Eigenschaft
HP14 nicht auf bestimmte Umweltschutzgüter beschränkt
oder von der Festlegung spezifischer Grenzwertfestlegun-
gen im EU-Recht abhängig. Sie ist ausweislich desWortlau-
tes („unmittelbare oder mittelbare Gefahren“) weit auszule-
gen und deckt alle Umweltbereiche ab, auch den Boden und
das Grundwasser. Dies entspricht dem chemikalienrechtli-
chen Verständnis der Umweltgefährlichkeit, das alle Stoffe
und Gemische erfasst, die selbst oder durch ihre Umwand-
lungsprodukte geeignet sind, „die Beschaffenheit des Natur-
haushaltes, von Wasser, Boden, Luft, Klima, Tieren, Pflan-
zen oder Mikroorganismen derart zu verändern, dass da-
durch sofort oder später Gefahren für die Umwelt herbeige-
führt werden können“.96Die gefahrenrelevante Eigenschaft
HP14 „ökotoxisch“ zu reduzieren auf die durch EU-Grenz-
werte spezifizierte aquatische Toxizität und die Auswirkun-
gen auf die Ozonschicht wäre deshalb unzulässig. Da bis-
lang in Bezug auf die nichtaquatische Umwelt keine euro-
päischen Grenzwerte festgelegt wurden, muss – worauf
auch die Bundesregierung hingewiesen hat97 – bis auf Wei-
teres auf einschlägige nationale Vollzugshilfen zurückge-
griffen werden.98

Zudemwird zumTeil in Bezug auf Feststoffwerte geltend
gemacht, dass bei der Entsorgungmineralischer Abfälle die
tatsächliche Gefährdung von der Wasserverfügbarkeit der
enthaltenen Schadstoffe ausgehe. Diese wiederum könne
mit einer Untersuchung von Feststoffwerten nur völlig un-
zureichend abgeschätzt werden. Daher müsse die Gefähr-
lichkeit nach den Schadstoffen im Eluat beurteilt werden.99

Eluatwerte spielen aber regelmäßig nur eine Rolle bei me-
dienbezogenen Umweltgesetzen, die gefährliche Stoffe in
erster Linie als Gefahrenquelle für ein bestimmtes Umwelt-
medium betrachten und deshalb auf das Emissionsverhal-
ten eines Abfalls unter bestimmten Randbedingungen ab-
stellen. Bei der Einstufung von Abfällen als gefährlich
knüpft das Abfallrecht hingegen grundsätzlich an das Che-
mikalienrecht an, das einen medienübergreifenden und
stoffbezogenen Ansatz verfolgt, der vor allem auf eine prä-

ventive Produktkontrolle abzielt und die Umwelt schlecht-
hin vor gefährlichenStoffen schützenwill.Maßgeblich hier-
für sind Feststoffwerte und nicht die biologische Verfügbar-
keit der Stoffe (siehe auch oben II.3.). Wegen dieser unter-
schiedlichen Ansätze dürften eigentlich anlagenbezogene
Eluat-Grenzwerte nicht zur Interpretation der Eigenschaft
HP14herangezogenwerden.100AllerdingsbeschreibenFest-
stoffgehalte im Kontext der entsorgungswegübergreifen-
den Abschätzung der gefahrenrelevanten Eigenschaft HP14
in erster Linie das langfristige Schadstoffpotential. HP14 er-
fasst aber alle Abfälle, die „unmittelbare odermittelbare Ge-
fahren für einen oder mehrere Umweltbereiche darstellen
oder darstellen können“. Solche Gefahren können erst spä-
ter, aber auch bereits sofort entstehen. Letzteres betrifft mit
Blick auf die bei HP14 nicht durch Grenzkonzentrationen
spezifizierten Einwirkungen auf die terrestrische Umwelt
und das Grundwasser vor allem den akut wassergängigen
AnteildesAbfalls, derdurchEluatkonzentrationenbeschrie-
ben werden kann. Diesbezüglich stellen die Länderregelun-
genzumineralischenAbfällenauchaufdie imDeponierecht
unter dem Gesichtspunkt einer tolerierbaren Auslaugbar-
keit festgelegten Eluatwerte für die Zuordnung von Abfäl-
len zu denDeponieklassen ab.Hier gilt dieAnnahme:Wenn
der Abfall nicht mehr auf einer DK-II-Deponie, sondern nur
noch auf einer DK-III-Deponie (sog. Sonderabfalldeponie)
oder einer DK-IV-Deponie (Untertagedeponie) entsorgtwer-
den darf, spricht vieles dafür, dass der Abfall gefährlich
ist.101 Diesen Ansatz verfolgen auch die „Technischen Hin-
weise“ der LAGA, jedoch mit Blick auf HP15 (siehe oben).
Da allerdings auch auf DK-II-Deponien teilweise erhebliche
Mengen an gefährlichen Abfällen abgelagert werden dür-
fen, geheneinigeBundesländer–wie etwaNiedersachsen102

– davon aus, dass bereits die Überschreitung der DK-I-Zu-
ordnungswerte eine widerlegbare Regelvermutung der Ge-
fährlichkeit eines Abfalls begründet. Streng genommen zie-
len aber die Vorschriften des Deponierechts weder direkt

93 Zu dieser Teilkonkretisierung siehe Kropp, AbfallR 2017, 267 ff.

94 Z.B. Gaßner, Groth, Siederer & Coll., Newsletter März 2023, Boden-
aushub: Neues vom EuGHund aus den Bundesländern: „Die angenom-
mene ‚Regelungslücke‘ ist allerdings fraglich, da es hier um die Anwen-
dung der durch Unionsrecht harmonisierten Kriterien für die Gefähr-
lichkeit von Abfällen im Europäischen Abfallverzeichnis geht.“ Siehe
auch Hagmann/Reppekus, AbfallR 2004, 64 (66 ff.).

95 Vgl. Art. 191 Abs. 2 S. 2 AEUV.

96 § 3a Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b Chemikaliengesetz (ChemG).

97 RegE vom 12.8.2015, Fn. 33, S. 31.

98 Siehe auch Kropp, AbfallR 2017, 267 (270 ff.); ders., AbfallR 2012,
120 ff.

99 Hagmann/Reppekus, AbfallR 2004, 64 (66 ff.).

100 Vgl. Konzak, Gutachterliche Stellungnahme zur Einstufung der sog.
Spiegeleinträge des Europäischen Abfallverzeichnisses anhand natio-
naler anlagenbezogener Zuordnungswerte, Februar 2003, S. ff. 

101 Siehe Fn. 88.

102 Siehe Fn. 87.
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noch indirekt auf eine Konkretisierung des Begriffs „gefähr-
licher Abfall“ ab. Es handelt sich vielmehr um Regelungen,
die ausschließlich für die Entsorgung von Abfällen auf De-
ponien gelten und keine allgemeine Aussage darüber tref-
fen, ob ein Stoff gefährlich ist oder nicht. Sie haben insbe-
sondere keine Schutzfunktion für die Gefährdung des
Grundwassers außerhalb von Deponien, wo es kein Dich-
tungssystem aus mehreren Komponenten gibt, das die Be-
rührung der Abfälle mit dem Grundwasser verhindert.

3. UBA-Handlungsempfehlung

Speziell zur ökotoxikologischen Charakterisierung von Ab-
fällen gab es im Jahr 2007 eine Handlungsempfehlung des
Umweltbundesamtes (UBA),103 die im Jahr 2013 fortge-
schrieben wurde.104 Darin wird empfohlen, die ökotoxiko-
logische Charakterisierung von Abfällen durch eine Kombi-
nation chemischer und biologischer Untersuchungsmetho-
den vorzunehmen, da sich die Gefährlichkeit von Abfällen
allein durch einenVergleich chemischer Analysenwertemit
bestehenden Schwellenwerten nicht ausreichend ableiten
lasse (Nr. 1). Die Anwendung der vorgeschlagenen Testver-
fahren solle eine Abschätzung möglicher schädlicher Wir-
kungen auf aquatische und terrestrische Ökosysteme erlau-
ben (Nr. 2). Die Testbatterie ermögliche es, das Gefährlich-
keitskriterium HP14 sicher, valide und reproduzierbar zu
bestimmen und somit die in Spiegeleinträgen befindlichen
gefährlichenAbfälle zu identifizieren (Nr. 4). Als Biotestbat-
terie sind u.a. ein Algen- und Daphnientest für die Wasser-
beschaffenheit (Eluatuntersuchung) sowie ein Regenwurm-
und Pflanzentest für die Bodenbeschaffenheit (Feststoffun-
tersuchung) vorgesehen (Nr. 6.1.3 und Tabelle 3).

Ungeachtet der Frage, ob Untersuchungen gemäß der
UBA-Handlungsempfehlung als gegenüber der Einstufung
nach den Stoff-Konzentrationen vorrangige Prüfmethoden
anzusehen sind (oben II.3.),105 sind sie jedenfalls bis zur Er-
arbeitung EU-weiter Leitlinien geeignet, um im Einzelfall
eine ökotoxikologische Charakterisierung von Abfällen vor-

zunehmen.106 Problematisch hierbei ist nur, dass sich die
Testverfahren imWesentlichen auf bestimmte Tiere, Pflan-
zen und Mikroorganismen beschränken. Soweit etwa Re-
genwürmer bei einem Test flüchten bzw. eingehen, ist da-
mit das Kriterium HP14 positiv nachgewiesen. Umgekehrt
kann aber der Umstand, dass die Wirkschwellen nicht er-
reicht werden, nicht bedeuten, dass damit HP14 gänzlich
ausgeschlossen wäre. Denn es verbleiben die Umweltmedi-
en Boden, Luft, Klima etc., die möglicherweise dennoch be-
einträchtigt werden. Zudem ist unklar, ob mit den Testver-
fahren auch nachgewiesen werden kann, ob möglicherwei-
se nicht sofort, sondern erst später entsprechende Beein-
trächtigungen auftreten. Die vorgesehenenTests können so-
mit das Kriterium HP14 zwar positiv, aber nicht negativ ab-
decken,weil damit keineAussagen über alle relevantenUm-
weltbereiche getroffen werden.

Die UBA-Handlungsempfehlung ist etwa für Deponiesi-
ckerwasser relevant. Hierbei handelt es sich um einen Ab-
fall, dessen Inhaltstoffe von den auf der Deponie abgelager-
ten Abfällen abhängen. Je nach Art und Konzentration der
enthaltenenSchadstoffe kannes sichumeinengefährlichen
oder einen nicht gefährlichen Abfall handeln (Abfallschlüs-
sel 19 07 02* oder 19 07 03). Im Rahmen der erforderlichen
Einzelfallprüfung ist insbesondere die Eigenschaft HP14
hinsichtlich der nichtaquatischen Umwelt von Bedeutung.
Hier sind Biotests gemäß der UBA-Handlungsempfehlung
durchzuführen. Als kostengünstigere Alternative akzeptie-
ren einige Bundesländer eine vereinfachte Prüfung, die sich
an bestimmten Abwasser-Grenzwerten107 orientiert. Dem
liegt die Annahme zugrunde, dass ein Deponiesickerwasser,
das aufgrund seiner geringen Schadstoffbelastung ohne
weitere Behandlung über die Kanalisation einer Kläranlage
zugeführt werden darf, nicht gefährlich sein kann. Wenn
hingegen das Deponiesickerwasser nicht eingeleitet werden
darf, spricht vieles dafür, dass es sich nach HP14 um einen
gefährlichen Abfall handelt. Diese vereinfachte Prüfung
führt allerdings nicht zu einer abschließenden und rechts-
verbindlichenAbfalleinstufung. Siebegründet lediglichden
Verdacht auf das Vorliegen der gefahrenrelevanten Eigen-
schaft HP14 des Sickerwassers.108 Dabei bleibt es dem Ab-
fallerzeuger/-besitzer unbenommen, anhand der vorge-
nannten Biotests ggf. den Einzelnachweis zu führen, dass
HP14 trotz einer Überschreitung von Abwasser-Grenzwer-
ten nicht vorliegt.

4. Exkurs: Abfalleinstufung nach Störfallrecht

Hinsichtlich der Verknüpfung des Begriffs der gefährlichen
AbfällemitdenStoffkategorienderStörfall-Verordnung,die
regelt, ob eine Anlage oder ein Betrieb aufgrund der vorhan-
denen Abfälle unter den Geltungsbereich dieser Verord-
nung fällt, hatte die beim Bundesumweltministerium ange-
siedelte Kommission für Anlagensicherheit (KAS) ur-
sprünglich den Leitfaden KAS-25 veröffentlicht.109 Er soll-

103 Moser, Handlungsempfehlung zur ökotoxikologischen Charakterisie-
rung von Abfällen, Entwurf, Stand: 26.9.2007.

104 Wuttke/Walther, Handlungsempfehlung zur ökotoxikologischen Cha-
rakterisierung von Abfällen, Stand: 26.2.2013; vgl. auch zuvor die Emp-
fehlungen von Römbke/Ketelhut, Weiterentwicklung der UBA-Hand-
lungsempfehlung zur ökotoxikologischen Charakterisierung von Abfäl-
len, Texte 19/2014.

105 Voraussetzung ist, dass es sich um Prüfmethoden nach der Verordnung
(EG) Nr. 440/2008 bzw. nach anderen CEN-Normen oder international
anerkannten Leitlinien handelt.

106 Siehe auch Fn. 55.

107 Anhang 51 der Abwasserverordnung (AbwV).

108 Dies verkennen Franßen/Bongartz, AbfallR 2018, 219 (225 ff.).

109 Kommission für Anlagensicherheit (KAS), Leitfaden „Einstufung von Ab-
fällen gemäß Anhang I der Störfall-Verordnung“ (KAS-25), Stand: Ok-
tober 2012.
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te die Genehmigung von Abfallentsorgungsanlagen erleich-
tern, weil in der Regel weder die Behörden noch die Anla-
genbetreiber (insbesondere kleine und mittlere Unterneh-
men)dasnötigeFachwissenzurEinstufunggefährlicherAb-
fälle gemäß Anhang I der Störfall-Verordnung haben. Denn
die abfallrechtliche Einstufung eines Abfalls als gefährlich
unterscheidet sich von der Einstufung gefährlicher Stoffe
nach Störfallrecht. Die im Leitfaden getroffene Zuordnung
war insoweit eine (pessimale) Empfehlung, falls keine de-
taillierteren Angaben vorlagen.Wenn der Abfallbesitzer ge-
nauere Kenntnisse der gefährlichen Eigenschaften der ge-
handhabten Abfälle besaß, sollten diese Informationen vor-
rangig zu verwenden sein. Weil nach dem Leitfaden viel-
fachauch solcheLagerundBehandlungsanlagenvongefähr-
lichen Abfällen als Störfallanlage zu qualifizieren gewesen
wären, bei denendasnach vorheriger Lesart nicht angenom-
men worden war,110 gab es seitens der Wirtschaft heftige
Kritik.111 

Im März 2023 wurde der überarbeitete, 360 Seiten um-
fassende Leitfaden KAS-61112 verabschiedet. Danach kön-
nen in Abhängigkeit von den im Einzelfall bestehenden
Kenntnissen über die einzustufenden Abfälle verschiedene
Verfahren der Zuordnung von Abfällen zu den Gefahrenka-
tegorien nachAnhang I der Störfall-Verordnung angewandt
werden. Der Schwerpunkt des Leitfadens behandelt den re-
gelmäßig auftretenden Fall, dass ein Abfall lediglich einer
AVV-Abfallart zugeordnet werden kann und weitergehen-
de Kenntnisse über den Abfall nicht vorliegen. Diesbezüg-
lich ordnet der Leitfaden die in der AVV als gefährlich ge-
kennzeichneten Abfallarten in Form von Tabellen den Ge-
fahreneinstufungen nach der CLP-VO und den Gefahrenka-
tegorien der Störfall-Verordnung zu.

V. Empfehlung

Von gefährlichen Abfällen wird angenommen, dass sie ei-
ne oder mehrere gefahrenrelevante Eigenschaft(en) aufwei-
sen. Soweit eine Abfallart imAbfallverzeichnis absolut, d.h.
ohne Spiegeleintrag, mit einem Sternchen als gefährlich ge-
kennzeichnet ist, gilt diese Regelvermutung uneinge-
schränkt. Hier bedarf es keiner Prüfung, ob der Abfall tat-
sächlich gefahrenrelevante Eigenschaften hat. Bei Spiege-
leinträgen muss dies hingegen vom Erzeuger bzw. Besitzer
des Abfalls untersucht werden. Um dabei die komplizierten
und kaum vollzugstauglichen Regelungen zur Abfalleinstu-
fung für die abfallwirtschaftliche Praxis handhabbar zuma-
chen und die Kosten für Abfalluntersuchungen im Rahmen
zu halten, empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:

Zunächst ist zu prüfen, ob und inwieweit bestehende
Kenntnisse über Herkunft oder Entstehung des Abfalls so-
wie ggf. vorliegende Angaben zu stofflichen Eigenschaften
bereits eine praktikable Abfalleinstufung ohne die Durch-
führung von aufwendigen und teuren Analysen erlauben.
Beispielsweise können bei Produktionsabfällen durch die

Kenntnis desHerstellungs- oderBearbeitungsverfahrens so-
wie der verwendeten Einsatz-, Hilfs- oder Rohstoffe und der
diesbezüglichen Informationen in Sicherheitsdatenblät-
tern113 Rückschlüsse auf die im Abfall enthaltenen Stoffe
und deren Gefährlichkeit gezogen werden. Auch Abfall-
steckbriefe und Abfallanalytik-Datenbanken im Internet
sind wichtige Informationsquellen.114 Für Altholz existie-
ren verordnungsrechtliche Regelvermutungen.115 Hinwei-
se für die Einstufung von möglicherweise asbesthaltigen
Abfällen finden sich in der neuen LAGA-Mitteilung 23.116

Ist auf der Grundlage solcher Informationen keine siche-
re Zuordnung möglich, ist eine vereinfachte Prüfung an-
hand der im jeweiligenBundeslandmaßgeblichenVollzugs-
hilfen und der darin enthaltenen Beurteilungswerte vorzu-
nehmen (z.B. Technische Hinweise der LAGA, Materialwer-
te der ErsatzbaustoffV). Dazu sind im Rahmen einer reprä-
sentativen Probenahme und Analytik die jeweiligen abfall-
typischen sowie die ggf. im konkreten Abfall zu erwarten-
den weiteren gefährlichen Stoffe zu untersuchen. Soweit
derAbfall in einemdefiniertenProzess anfällt, sindprozess-
typische Schwankungsbreiten zu berücksichtigen. Falls das
Zutreffen bestimmter gefahrenrelevanter Eigenschaften
aufgrundderArt,Herkunft oder ZusammensetzungdesAb-
falls ausgeschlossen werden kann, müssen keine Untersu-
chungen zur Bestimmung dieser Eigenschaften durchge-
führt werden. Zum Schluss sind die Analyseergebnisse mit
den maßgeblichen Beurteilungswerten abzugleichen. Eine
Überschreitung begründet – als „Faustformel“ – den Ver-
dacht auf gefahrenrelevante Eigenschaften. Dann liegen ob-
jektive Umstände vor, die im Rahmen einer Risikobewer-
tung für eineEinstufungdesAbfalls als gefährlich sprechen.

Will der Abfallerzeuger/-besitzer imFalle derÜberschrei-
tungvonBeurteilungswertendieVermutungderGefährlich-
keit widerlegen, muss er – wie es ohnehin nach den euro-
päischen und deutschen Einstufungsvorgaben seine Pflicht
wäre – eine abfallspezifische Untersuchung auf alle für die
Zuordnung relevanten Inhaltsstoffe, insbesondere die vor-

110 Nach dem Leitfaden lag z.B. die Mengenschwelle bei teerhaltigem Stra-
ßenaufbruch bei 100 Tonnen und bei belastetem Boden bei 5 Tonnen.
Hier sind aber störfallartige Unfallszenarien mit plötzlicher Stofffreiset-
zung schwer vorstellbar.

111 Vgl. etwa das gemeinsame Verbändepapier von BDE, bvse, Baustoff Re-
cycling Bayern, VDM, BAV, BVA, VHI, BDSV und ASA vom 30.4.2014.

112 KAS, Leitfaden „Einstufung von Abfällen gemäß Anhang I der Störfall-
Verordnung“ (KAS-61), Stand: 9.3.2021.

113 Entspricht der Abfall dem ursprünglichen Stoff oder Gemisch (z.B. bei
zu entsorgenden Laborchemikalien), dienen die Sicherheitsdatenblät-
ter als unmittelbare Informationsquelle über die Eigenschaften.Wurden
Stoffe miteinander gemischt, geben die Sicherheitsdatenblätter der Ein-
zelstoffe Auskunft über deren Reaktionsfähigkeit und die möglichen Ei-
genschaften des entstandenen Gemischs.

114 Z.B. www.abfallbewertung.org.

115 Anhang III der Altholzverordnung (AltholzV).

116 LAGA, Mitteilung 23, Vollzugshilfe zur Entsorgung asbesthaltiger Abfäl-
le,Nr. 6.2undAnhänge, Stand: 29.11.2022, veröffentlicht am8.5.2023.
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liegenden Verbindungen, durchführen.117 Hierbei ist nach
denjenigen gefährlichen Stoffen zu suchen, die sich nach
vernünftiger Einschätzung im Abfall befinden können.118

Die ermittelten Werte sind mit den maßgeblichen Konzen-
trationsgrenzen nach Anhang III der AbfRL abzugleichen.
Für Alt-POP-haltige Abfälle sind die spezifischen Grenzwer-
te in Anhang IV der POP-VO maßgeblich. Bei Überschrei-

tung der jeweiligen Konzentrationsgrenzen ist der Abfall
als gefährlich einzustufen; nur bei Grenzwertunterschrei-
tung darf er als nicht gefährlich eingestuft werden. Alterna-
tiv zu einer solchenAbfallzuordnung auf derGrundlage von
Konzentrationen von Stoffen im Abfall kann eine Untersu-
chung mittels anerkannter Prüfmethoden erfolgen.

In Zweifelsfällen, insbesondere wenn nach einer mög-
lichst umfassenden Risikobewertung unter Berücksichti-
gung der besonderen Umstände des konkreten Falles das
Vorhandensein gefahrenrelevanter Eigenschaften nicht er-
wiesen, aber auch nicht definitiv auszuschließen ist, ist der
Abfall vorsorglich als gefährlich einzustufen.119

117 So auch Kommission, Fn. 13, Nr. 3.2.1.

118 EuGH, Fn. 41, Rn. 46, 54.

119 EuGH, Fn. 41, Rn. 60.


